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RS OGH 1968/4/24 6Ob51/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1968

Norm

ABGB §1375 B

ABGB §1375 C

ZPO §395

ZPO §411 Ba

ZPO §411 Bd

Rechtssatz

Der Spruch eines in einem Scheinprozeß ergangenen Anerkenntnisurteiles schließt eine neuerliche Erörterung der

Ansprüche nicht aus; die Rechtskraftwirkung ist lediglich Dritten gegenüber gegeben, die Prozeßparteien können sich

dagegen in einem neuen Prozeß darauf berufen, daß die dem Anerkenntnisurteil entsprechende Rechtslage niemals

gewollt war.
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